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Betrifft 

Änderung des Führerscheingesetzes; Anerkennung von militärärztlichen Gutachten 

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren! 
 
 
 
 
Das Führerscheingesetz wurde mit BGBl. I 52/2014 wie folgt geändert: 
 
„Die militärärztliche Feststellung der gesundheitlichen Eignung zum Lenken eines 

Kraftfahrzeuges einer oder mehrerer Gruppe(n) gilt für die Dauer von 18 Monaten ab ihrer 

Ausstellung auch als solches ärztliches Gutachten.“ 

 

Derzeit liegen noch keine verbindlichen Vorgaben über die Gestaltung der militärärztlichen 

Feststellung, die im Zuge der Musterung erstellt werden soll und als Gutachten im Sinne 

des § 8 FSG herangezogen werden kann, vor.  

 

Bis zum Vorliegen weiterer Informationen ist daher Folgendes zu beachten: 
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1. Militärärztliche Gutachten der Stellungskommission („Musterung“) die vor dem 

02.08.2014 ausgestellt wurden, können zur Beurteilung der gesundheitlichen 

Eignung nicht herangezogen werden. Die KandidatInnen sind davon zu informieren, 

dass ein Gutachten eines gem. § 34 FSG bestellten, sachverständigen Arztes 

erforderlich ist. 

2. Die gleiche Vorgangsweise ist auch auf solche Gutachten anzuwenden, die ab dem 

02.08.2014 ausgestellt wurden,  jedoch keine Angaben über die gesundheitliche 

Eignung zum Lenken v on KFZ enthalten.   

Eine nachträgliche  Ergänzung dieser Gutachten durch die Stellungskommission ist 

auszuschließen. Das Verweisen der KandidatInnen an die Stellungskommission ist 

daher nicht zweckmäßig.  

 

Die Fahrschulen im örtlichen Wirkungsbereich sind von dieser Vorgangsweise zu 

informieren.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen  
Der Bezirkshauptmann 
Dr. M a y r h o f e r 
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